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Regionale Wirtschaftsförderung für die Arbeitsmarktregion Siegen 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Wirtschaft, Dr. von Wartenberg, hat mit Schreiben vom 14. Okto-
ber 1988 — I C 2 — 71 03 67/26 — die Kleine Anfrage namens der 
Bundesregierung wie folgt beantwortet: 

Die Arbeitsmarktregion Siegen ist seit Jahren Fördergebiet im Rahmen 
der regionalen Wirtschaftsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Die EG-Kommission verbot die weitere Förderung vom 1. Juli 1985 an. 
Gegen diese Verbotsentscheidung klagte die Bundesregierung vor dem 
Europäischen Gerichtshof. Mit Urteil vom 14. Oktober 1987 wurde die 
Verbotsentscheidung der EG-Kommission für nichtig erklärt. In Gesprä-
chen zwischen dem Bundesminister für Wirtschaft, dem Ministerium für 
Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes Nordrhein-West-
falen und der EG-Kommission einigte man sich darauf, als Ausfluß 
dieser Entscheidung die Arbeitsmarktregion Siegen rückwirkend ab 
1. Juli 1985 bis zum 31. Dezember 1987 zu fördern. Es bedurfte hierzu 
lediglich noch eines formellen Beschlusses durch die EG-Kommission. 
Dieser Beschluß scheint nach Gesprächen, die die Indust rie- und Han-
delskammer Siegen mit Vertretern der Kommission geführt hat, nun-
mehr kaum noch reale Chancen auf Erfolg zu haben. Als Grund wird 
angegeben: 
Die EG-Kommission sei verärgert darüber, daß in einer Vereinbarung 
zwischen der Bundesregierung und der EG-Kommission die förderbare 
regionale Gebietskulisse im Bundesgebiet für den Zeitraum von 1988 bis 
1990 auf 38 % — gemessen am Bevölkerungsanteil — festgelegt wurde, 
kurze Zeit später aber einseitig dagegen verstoßen worden sei und sich 
in der Zwischenzeit schon über 40 % bewege. 
Da die Genehmigung für eine rückwirkende Förderung in der Arbeits-
marktregion Siegen für die Jahre 1986 und 1987 keinerlei inhaltlichen 
Bezug zu der ab 1988 vereinbarten 38 %-Regelung besitzt, ist in der 
Siegener Arbeitsmarktregion der Eindruck entstanden, daß die Angele-
genheit nicht sachgerecht gehandhabt wird. 

 
1. Ist der Bundesregierung dieser Sachverhalt bekannt? 
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Der Bundesregierung ist der Sachverhalt zur regionalen Wirt-
schaftsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen in der Arbeits-
marktregion Siegen bekannt. 

Abweichend zu den Eindrücken, die die Industrie- und Handels-
kammer Siegen in Gesprächen mit Vertretern der Kommission 
anscheinend gewonnen hat, liegen der Bundesregierung keine 
Informationen darüber vor, daß die Kommission für Siegen eine 
Genehmigung der regionalen Wirtschaftsförderung nicht ausspre-
chen wird. Vielmehr geht sie aufgrund von Auskünften der Kom-
missionsdienststellen davon aus, daß im Rahmen der für die deut-
sche Regionalförderung angestrebten Gesamtlösung auch für Sie-
gen eine praktikable Lösung erzielt werden wird, und zwar auch 
für die Jahre 1986 und 1987. 

2. Falls ja, hält sie den so von der EG-Kommission ausgeübten Ermes-
sensspielraum für gerechtfertigt? 

Da die Entscheidung über die Fördermöglichkeit ab 1988 eben-
falls ansteht, hat die Kommission die Absicht, über die rückwir-
kende und künftige Regelung für Siegen im Zusammenhang zu 
entscheiden. Die Bundesregierung hat nach Abstimmung mit der 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen und im Vertrauen auf die 
Auskünfte der Kommissionsdienste diesem Vorgehen der  Kom-
mission  wegen des aufgezeigten Zusammenhanges und in der 
Erwartung einer positiven Entscheidung für Siegen zugestimmt. 

Zweifellos hat die Kommission einen Ermessensspielraum bei der 
Prüfung regionaler Beihilfen; wie weit dieser Spielraum geht, 
hängt von den Umständen im Einzelfall ab. 

3. Was gedenkt die Bundesregierung dagegen zu tun, daß zwei nicht 
miteinander zusammenhängende Sachverhalte in unzulässiger 
Weise miteinander verquickt werden? 

Die Bundesregierung hat die Kommission mehrfach dazu aufge-
fordert, die ausstehenden Entscheidungen zur deutschen Regio-
nalförderung rasch und positiv zu treffen. Der Bundesminister für 
Wirtschaft hat am 16. Septemer 1988 im persönlichen Gespräch 
den zuständigen Kommissar, Herrn Sutherland, gebeten, den 
17. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe und die Länderförde-
rung schnellstmöglich zu genehmigen. Herr Sutherland hat dabei 
angekündigt, die Entscheidung der Kommission über den 17. Rah-
menplan vor Ablauf des Monats Oktober herbeizuführen. 
Anschließend sollen die Entscheidungen über die Länderförde-
rung vorbereitet werden, der auch die AMR Siegen zuzurechnen 
ist. Wann die entsprechenden Entscheidungen durch die Kommis-
sion getroffen werden, ist derzeit nicht abzusehen. 


